
Anlage 5a

Meldung der Mitarbeiter für die KM 2023

1. Jeder Verein, deren Mitglieder an der Kreismeisterschaft 2023 
teilnehmen, muss mindestens zwei Mitarbeiter namentlich 
benennen. 
Und in die dafür vorgesehene Tabelle

eintragen.

2. Vereine, die keine Mitarbeiter melden, werden gem. 0.6.1 
SpO/DSB, von der Teilnahme an der KM 2023 ausgeschlossen.

3. Vereine, die keine Mitarbeiter melden, oder bei Nichterscheinen 
von gemeldeten Mitarbeitern oder bei Unterlassung von 
Ersatzgestellung am Einsatztag, wird dem Verein eine 
Strafgebühr von 50,- € berechnet.

4. Die Mitarbeiter haben sich beim Schießleiter AN- und 
ABZUMELDEN.

5. Die Mitarbeiter müssen volljährig, zuverlässig und sachkundig sein.

6. Meldefrist, für den Eintrag, in die Helferliste,
                      ist der 30. September  2022

7. Für die Wettbewerbe die bei der ASG Euskirchen stattfinden,
brauchen keine Mitarbeiter gemeldet werden


